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Liberalisierung des Strommarktes

Liberalisierung, Privatisierung, Regulierung -
Lehren fiir die Energiewirtschaft

Der deutsche Bundesminister fur Wirtschaft und Technologie,
Werner Miiller, gibt einen aufschlussreichen Uberblick ber den
aktuellen Stand der Entwicklung der Strommarktliberalisierung
in unserem noérdlichen Nachbarland und in der Europdischen
Union. Dabei stellt er sich auch die Frage, welche Vor- oder
Nachteile eine «Vorreiterrolle» bringt. Er analysiert praktische
positive Erfahrungen des bisherigen Verlaufs sowie zahlreiche
Probleme, die noch geldst werden mussen. Muller definiert auch
die Staatsaufgaben im Energiesektor und setzt auf Kooperation
von Staat, Wirtschaft und Verbrauchern.

B Werner Miiller

Einleitung

Der Kern der energiepolitischen De-
batte in Deutschland und Europa kreist
derzeit um drei zentrale Begriffe: Libera-
lisierung, Privatisierung und Regulie-
rung. Dies sind zum einen stark politisch
besetzte Schlagworte. Daran scheiden
sich hdufig genug Geister; die einen ver-
muten dahinter Elixiere des Teufels, die
anderen sehen darin Allheilmittel.

Ich sehe das eher emotionslos, da es
sich auch um funktionale Begriffe han-
delt, die deshalb daran gemessen werden
miissen, ob sie das, was sie bezwecken,
auch bewirken.

Vor diesem Hintergrund ist die folgen-
de Frage zu beantworten: Inwieweit leis-
ten Massnahmen, die den genannten drei
Begriffen zugeordnet werden, einen Bei-
trag zur Erreichung der mit ihnen ver-
folgten Ziele? Fiir die Energiemirkte
stellt sich das durchaus unterschiedlich
dar.

Liberalisierung

Mit den Binnenmarktrichtlinien fiir
leitungsgebundene Energien hat die Eu-
ropiische Gemeinschaft die Initialziin-
dung gegeben fiir eine Liberalisierung in
bislang weitgehend vor Wettbewerb ge-

- Rede des deutschen Bundesr ‘

- Wirtschaft und Technologie, Dr. Werne

 Miiller, anlisslich

 des Instituts fiir Berg- und E
Ruhr-Universitit Bochum ai
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schiitzten Versorgungsstrukturen. Die

Einfiihrung von Wettbewerb zielte ab auf:

* volkswirtschaftliche Effizienzgewin-
ne,

e Innovationseffizienz und

e bessere Standortbedingungen.

Energieversorgungsunternehmen mit
monopolistischer Absicherung durch ein
geschlossenes Versorgungsgebiet geho-
ren jetzt der Vergangenheit an.

Anstelle einer Belieferung von Abneh-
mern zu kostenorientierten Preisen ist
jetzt ein freier Markt fiir Kunden und
Lieferanten mit marktorientierten Prei-
sen das Ziel.

Zur Erreichung dieses Ziels sehen bei-
de Richtlinien die Moglichkeit einer stu-
fenweisen Marktoffnung vor. Beim
Strom hat sich Deutschland bekanntlich
gleichwohl dafiir entschieden, seine
Mirkte sofort und vollstidndig in einem
Schritt zu 6ffnen, ebenso wie Finnland,
Schweden und Grossbritannien.

Dass die Liberalisierung den deut-
schen Strommarkt nachhaltig verindert
hat, dass Wettbewerb tatsichlich einge-
fiihrt wurde, erscheint uns in Deutsch-
land mittlerweile beinahe als eine Bin-
senwahrheit.

So hat die Strommarktliberalisierung
in Deutschland in der Tat wie ein Kon-
junkturprogramm gewirkt!

Die Strompreise sind deutlich gefal-
len. So konnte die industrielle und ge-
werbliche Wirtschaft nach VDEW-An-
gaben zwischen 1998 und 1999 Preis-
nachldsse von 11 Milliarden DM ver-
zeichnen.

Und neben den Grossabnehmern ha-
ben auch die Privatkunden von Preissen-
kungen profitiert. Fiir Deutschland war
die Liberalisierung insofern ein Erfolg.

Dr. Werner Miiller: Energiepolitik als Lernprozess.

Die mit der Einfithrung des Wettbewerbs
verfolgten Ziele wurden hinreichend er-
fullt. Wir haben volkswirtschaftliche Ef-
fizienzgewinne erzielen konnen.

Durch neue Strukturen und die not-
wendige marktwirtschaftliche Orientie-
rung sind Innovationen angeregt worden.
Dies hat auch fiir Standortattraktivitit ge-
sorgt.

Aber, wo Licht ist, da ist auch Schat-
ten: Mitgliedstaaten, die wie Deutsch-
land beim Strom ihre Mirkte vollstindig
fiir den Wettbewerb gedffnet haben und
damit weit tiber die Mindestvorgaben der
Richtlinie hinausgegangen sind, haben
dies zum Vorteil der Stromkunden ge-
macht, aber auch in der Erwartung, dass
die anderen Mitgliedstaaten ihre natio-
nalen Mirkte effektiv 6ffnen und wirk-
samen Wettbewerb ermoglichen.

Denn mogliche Effizienzgewinne
durch die Einfithrung von Wettbewerb
werden verschenkt, wenn keine Chan-
cengleichheit im Wettbewerb besteht.
Aussicht auf Chancengleichheit im Wett-
bewerb besteht im Binnenmarkt erst,
wenn eine gleichgewichtige Marktoff-
nung in allen Mitgliedstaaten erfolgt.

Bis dahin drohen Effizienzpotenziale,
die wir uns erschliessen wollen, anderen
zugute zu kommen, die nicht durch ent-
sprechende Leistungen diese Gewinne
verdient haben, mit allen negativen Kon-
sequenzen fiir unsere Energieversor-
gungsstruktur und unsere Beschifti-
gungslage.

Deshalb hat Deutschland zusammen
mit anderen Mitgliedstaaten beim letzten
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EU-Energieministerrat am 30. Mai 2000
auf eine beschleunigte Offnung der
Strommirkte in Europa gedringt. Und
eine beschleunigte Offnung der Mirkte
ist auch in den Schlussfolgerungen des
Europiischen Rates von Lissabon vom
Mirz 2000 vorgesehen.

Einige Mitgliedstaaten haben in der
Sitzung des EU-Energieministerrats am
30. Mai 2000 auch bereits Zeitvorstellun-
gen gedussert fiir eine vollstindige
Marktoffnung. Nur Frankreich sperrt
sich und klammert sich an die Mindest-
vorgaben der Richtlinien.

Diese Erfahrungen haben wir natiirlich
im Hinterkopf, wenn wir jetzt tiber die
vollstindige Umsetzung der Gasricht-
linie entscheiden miissen. Deshalb miis-
sen wir dariiber nachdenken, ob wir beim
Gas nicht die Marktoffnung von der
Marktoffnung in anderen Mitgliedstaaten
abhingig machen sollten.

Aber bei diesen Uberlegungen, die
noch nicht abgeschlossen sind, haben wir
auch zu analysieren, ob und gegebenen-
falls welche Vorteile uns eine «Vorreiter-
rolle» bringt.

Privatisierung

Nicht selten in einem Atemzug mit dem
Schlagwort «Liberalisierung» wird das
Stichwort «Privatisierung» in die ener-
giepolitische Debatte eingeworfen. Auch
auf diesem Feld hat sich in Deutschland
viel bewegt!

Ich erinnere nur an den Verkauf des
25,01-%-Anteils von Baden-Wiirttem-
berg an EnBW an die EdF und den Ein-
stieg von Vattenfall bei HEW.

Und auch bei den Stadtwerken tut sich
etwas: Hier weise ich nur darauf hin, dass
die Stadtwerke Kiel zum Verkauf ange-
boten werden; und auch an anderen Orten
wie etwa in Bremen und Offenbach ste-
hen zurzeit Stadtwerksprivatisierungen
an.

Warum wird hier privatisiert? Nun, ob
die Frage nach der Privatisierung mit
«Ja» oder «Nein» beantwortet wird,
hingt davon ab, wie man meint, dass eine
Aufgabe besser erfiillt werden kann,
in privater oder offentlich-rechtlicher
Struktur. ;

Und hier gibt es mancherorts Befiirch-
tungen, dass die Marktkrifte versagen
konnen, insbesondere in Bezug auf die
Belieferung von Kleinkunden oder die
Gewihrleistung einer umweltvertréigli-
chen Stromerzeugung.

Insofern glaube ich, dass es in
Deutschland auch bei der Energieversor-
gung jedenfalls auf mittlere Sicht bei ei-
nem Nebeneinander von privaten und
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offentlich-rechtlichen Strukturen bleiben
wird.

Es wird vertreten, dass unter Daseins-
vorsorgegesichtspunkten der Staat und/
oder Kommunen Energieversorgungs-
dienstleistungen selbst erbringen miis-
sen. Dies will ich hier nicht vertiefen.
Wichtiger als die Frage der Eigentiimer-
struktur ist fiir mich in jedem Fall die
effiziente Erbringung der jeweiligen
Leistung.

Konjunktur hat das Thema Privatisie-
rung derzeit vor allem in den Staaten des
fritheren Ostblocks. Eine fiir diese Volks-
wirtschaften zentrale Frage ist, wie und
unter welchen Bedingungen sie fiir ihre
Energieversorgungsunternehmen auslin-
disches Kapital mobilisieren kdnnen.

Besonders erfolgreich bei der Anwer-
bung ausldndischer Investoren war in der
Vergangenheit Ungarn; aber auch in an-
deren Lidndern wie Polen, Tschechien
und den baltischen Staaten werden inten-
sive Anstrengungen unternommen, die
Privatisierung unter Hereinnahme aus-
lindischen  Kapitals  voranzutreiben.
Mogliche Privatisierungsobjekte gibt es
aber auch in unseren EU-Partnerléndern.

Denn man darf nicht vergessen, in der
Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten sind
die heutigen Wettbewerber der deutschen
Unternehmen im Staatsbesitz oder staat-
lich dominiert.

In Griechenland etwa, das auf Grund
von Ubergangsfristen die Strombinnen-
marktrichtlinie erst im Februar 2001 um-
setzen muss, wird deshalb die Privatisie-
rung der nationalen Elektrizititsgesell-
schaft PPC vorbereitet; noch hat die PPC
einen Anteil am griechischen Strom-
markt von tiber 99%.

Frankreich andererseits denkt derzeit
ernsthaft nicht daran, die EdF zu privati-
sieren. Wie die Aufgabe «Stromversor-
gung» besser erfiillt werden kann, ob
in privater oder Offentlich-rechtlicher
Struktur, wird in Frankreich jedenfalls
offensichtlich anders eingeschitzt als bei
uns: Frankreich priferiert ganz eindeutig
die offentlich-rechtliche Variante.

Staatsaufgaben
im Energiesektor

Die dritte Gretchenfrage in der ener-
giepolitischen Debatte ist die Frage nach
der Regulierung. Es geht mir zunichst
darum, generell die Aufgaben des Staates
im Energiesektor zu beleuchten.

Das Spannungsfeld von Wettbewerb
und Regulierung war eines der zentralen
Themen, denen ich im Rahmen des
Energiedialogs 2000 ein Jahr lang zu-
sammen mit Vertretern aus Wirtschaft

und gesellschaftlichen Gruppen nachge-

gangen bin.

Gemeinsame Grundiiberzeugung aller
Beteiligten war hier, dass marktwirt-
schaftliche Prozesse fiir effiziente Ver-
sorgungs- und Dienstleistungsstrukturen
sorgen. Allerdings erst nach langen Dis-
kussionen: Anfinglich bestand schon
eine gewisse Skepsis gegeniiber einer nur
subsididren Rolle staatlichen Handelns.

Ich glaube, dass es den intensiven Dis-
kussionen der Folgen des Strukturwan-
dels in Europa zu verdanken ist, dass wir
letztlich dann zu der Schlussfolgerung
gekommen sind: Der Staat soll sich im
Energiesektor darauf beschrinken, dort
aktiv zu werden, wo die Marktergebnisse
nicht politischen Zielen entsprechen.

Staatsaufgaben gibt es danach insbe-
sondere in folgenden Bereichen:

e Sicherung der Funktionsfihigkeit des
Wettbewerbs und Gewiihrleistung der
Chancengleichheit deutscher Unter-
nehmen im EU-weiten und inter-
nationalen Kontext

e Sicherung der Versorgungssicherheit
fiir alle Energienachfrager

e Energiekrisenvorsorge

* Festlegung von Anforderungen an die
technische Sicherheit

* Umsetzung einer am Nachhaltigkeits-
und  Vorsorgeprinzip  orientierten
Energiepolitik, unter anderem durch
Integration von Kosten fiir Umwelt-
und Ressourcenverbrauch und deren
Auswirkungen, die — noch — nicht Be-
standteil des Kostenkalkiils der Un-
ternehmen geworden sind oder vom
Markt nicht erreicht werden.

Kooperation im
Energiebereich

Zur Erfiillung dieser Aufgaben konnen
auch kooperative Massnahmen von Staat,
Wirtschaft und Verbrauchern sinnvoll
sein. Ein, wie ich meine, gelungenes Mo-
dell fiir einen kooperativen Steuerungs-
ansatz des Staates in einem liberalisierten
Markt ist die Verbédndevereinbarung fiir
Kriterien zur Bestimmung von Netznut-
zungsentgelten fiir elektrische Energie
(VVID.

Hier dekretiert nicht der Staat die er-
forderlichen Regelungen, sondern die
entsprechenden Regeln werden von den
Verbinden derjenigen Marktteilnehmer
erarbeitet, die auf den verschiedenen Sei-
ten des Strommarktes mit den entspre-
chenden Regelungen arbeiten miissen.

Der Staat beschrinkt sich hier darauf,
dann einzugreifen, wenn die so erarbeite-
ten Regeln bestimmten Kriterien nicht
entsprechen.
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So gibt es bei der VV II insbesondere
folgende Kriterien, an denen sich diese
Vereinbarung messen lassen muss:

e Verbesserung des diskriminierungs-
freien und wettbewerbskonformen Zu-
gangs zu den Stromnetzen

e Transparenz und Praktikabilitit

e Markt- und Borsenfihigkeit.

Eine Bemerkung noch zu bei Privat-
kunden vereinzelt auftretenden Proble-
men im Zusammenhang mit einem
Stromanbieterwechsel:

Diese sehe ich vor allem als Uber-
gangsprobleme an. Und bei manchen
Problemfillen darf man Folgendes nicht
vergessen: Der sofortige, vollstindige
Ubergang in einen liberalisierten Markt
bedeutet fiir die deutsche Stromwirt-
schaft eine {iberaus schwierige Aufgabe.

Die Elektrizititswirtschaft geht davon
aus, dass nach der Umsetzung der VV II
auch bei Privatkunden ein Stromanbie-
terwechsel reibungslos moglich ist. Was
hier geschieht, beobachten wir sehr ge-
nau.

Das deutsche Modell, die betroffenen
Verbinde die entsprechenden Regeln in
einer Art Selbstregulierung entwickeln
zu lassen, wiederholt sich im Ubrigen
nun auch — mit gewissen Abwandlungen
— auf der europédischen Ebene:

Im Rahmen des so genannten Flo-
renz-Prozesses diskutieren beim Strom
unter Vorsitz der EU-Kommission die
von einer Netznutzung betroffenen eu-
ropdischen Verbinde, Vertreter der EU-
Mitgliedstaaten und, wo es diese gibt,
nationale Regulatoren, wie man zu einer
europdischen Regelung fiir grenziiber-
schreitende Stromtransporte kommen
kann und wie ein System fiir ein effi-
zientes Engpassmanagement aussehen
konnte.

Und bei Gas zeichnet sich eine dhn-
liche Entwicklung wie beim Strom unter
dem Stichwort Madrid-Prozess ab.

Die Lehre, die wir aus unseren bisheri-
gen Erfahrungen bei der Strommarktlibe-
ralisierung ziehen, ist folgende:

Wenn wir bei der Liberalisierung des
Strommarktes in Deutschland einen an-
deren Weg der Regelungsfindung be-
schritten hitten als den unter Einschal-
tung der Verbinde, wiren wir, da bin ich
mir sicher, mit der Marktoffnung in der
Praxis nicht so weit, wie wir heute tat-
sdchlich sind.

Ich habe meine Zweifel, ob eine spe-
zielle Regulierungsbehdrde, wie sie von
manchen auch fiir Deutschland gefor-
dert wird, das Marktgeschehen bei
Strom und Gas tatséchlich hinreichend
zeitnah und flexibel erfassen und kon-
trollieren kann.
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Probleme, die der Staat l6sen
muss

Manchmal muss der Staat im Energie-
sektor auch einfach bestimmte Probleme
16sen oder «Locher stopfen», die durch
andere frithere Entscheidungen erst ent-
standen sind.

Dies betrifft etwa den Problemkom-
plex ostdeutsche Braunkohle/VEAG;
hier steht die Politik heute in der Verant-
wortung, dem Unternehmen und seinen
Beschiftigten den Ubergang in den
Markt zu erleichtern und ungerechtfer-
tigte Hirten zu vermeiden.

Dies betrifft auch die erneuerbaren
Energien, wo wir wollen, dass sich die
dynamische Entwicklung der letzten Jah-
re auch nach der Liberalisierung der
Strommirkte fortsetzt.

Dazu musste das «alte» Stromeinspei-
sungsgesetz mit seinen an die sinkenden
Strompreise gekoppelten Vergiitungssit-
zen novelliert werden; es mussten feste
Mindestvergiitungssitze eingefiihrt wer-
den.

Das am 18. Mai 2000 in Kraft ge-
tretene  Kraft-Wirme-Kopplungsgesetz
schliesslich ist gedacht als ein Soforthil-
feprogramm fiir KWK-Anlagen, insbe-
sondere in kommunaler Tridgerschaft.

Denn nachdem der Ausbau der Kraft-
Wirme-Kopplung im fritheren Rechts-
rahmen geschlossener Versorgungsge-
biete staatlicherseits gefordert worden
ist, sehen sich Bundesregierung und Bun-
desgesetzgeber jetzt — nach der vollstin-
digen und ilibergangslosen Marktoffnung
— hier in der Verantwortung.

Um mit dem «Hilfsmittel» Kraft-Wiér-
me-Kopplungsgesetz jedoch kein neues
Fass fiir Dauersubventionen aufzuma-
chen, ist die in diesem Gesetz vorgesehe-
ne Forderung zeitlich befristet und de-
gressiv ausgestaltet worden.

Nachdem wir dieses Sofortprogramm
aufgestellt und die bestehenden «Lo-

L consommateurs

. en matiére d;cnergle et table sur la coopératlon entre
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cher» so gut wie moglich «gestopft»
haben, miissen wir uns nun Uberlegun—
gen machen zur langfristigen Zukunft der
Kraft-Wérme-Kopplung.

Die Kraft-Wirme-Kopplung steht hier
auf dem Priifstand umwelt- und klimapo-
litischer Zielsetzungen. Und da gilt: So-
fern die Kraft-Wirme-Kopplung die wir-
kungsvollste Technologie zur Erreichung
des deutschen Klimaschutzziels darstellt,
soll sie nachhaltig vorangebracht wer-
den.

Dann muss auch die Instrumentendis-
kussion gefiihrt werden. Zu diesen In-
strumenten gehort auch eine Quotenlo-
sung, die von vielen befiirwortet wird.
Man muss sich hier allerdings iiber eines
im klaren sein: Eine KWK-Quote kann
auch Quoten in anderen Bereichen nach
sich ziehen.

Kernenergie

Wenn ich eingangs gesagt habe, dass
der Kern der derzeitigen energiepoliti-
schen Debatte um drei zentrale Begriffe
kreist (Liberalisierung, Privatisierung
und Regulierung), habe ich fiir Deutsch-
land natiirlich eines unterschlagen: die
Debatte um den Ausstieg aus der Kern-
energie.

Dieses politisch aufgeheizte Thema
hat die Energiepolitik hierzulande aller-
dings auch lange genug dominiert. Wenn
wir nun im Konsens zwischen Politik und
Wirtschaft die Beendigung der Kernener-
gienutzung vereinbart haben, beenden
wir eine Kontroverse, die uns auch den
Blick auf die notwendige Zukunftsbe-
trachtung der Energieversorgung ver-
stellt hat.

Und dies geschieht vor allem, indem
wir mit verniinftigen, nicht zuletzt 6ko-
nomischen Uberlegungen und ohne Vor-
urteile an die Kernenergiefrage herange-
hen. Denn auch hier gilt: Politik ist ein
Lernprozess.

’Etat 11 economxe et les;{

45



(H 4450 SISSA(H

«Die Uberzeugenden»

ESM-... Multimeter

‘ RMS Messung / 2- Quadruntmessung / 3- oder 4-Leiter
mit/ohne isolierte Messeingéinge / Nieder- oder Mittelspan-
nungsnetz /U- und I-Wandlerverhéltnis ohne Einschrénkung

Uelelmax+P:Pmaxe Qe S
cos@ » Hz « kWh - kVarh - Temperatur
Imittel + Pmittel (Schleppzeigerfunktion)

iz
[y [N

SYSTEME AG

Messgerdte ® Systeme ® Anlagen
‘ Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie
Brielstrasse 47 CH-4312 Magden Telefon 061-845 91 45  Telefax 067 845 91 40

p  ALL-TEST firr

sofort Info anfordern

Tracon Engineering GmbH
Chriizacherweg 22
CH-8906 Bonstetten
Switzerland

Tel. 01777 97 70
Fax Q1 777 97 74

info@fracon.ch
www.fracon.ch

Anlagen und Maschinen

EN 60204-1

VDE 0113 Priifgerdt

fir Anlagen,
Maschinen
und medizinis
Haushalts-

und Biirogeridte

Romandie/Ticino:
SIMPATEC Sarl

CH-1814 la Tour
Tel. 021 973 15

Fox 021 973 15

500

| Elektrlzﬂatswerke der Schweiz
che, werden it e Bulletin SEV/VSE bedient

( as dort infern zirkuliert).

ihre Werbung am richtigen Platz:

Im Bulletin SEV/VSE.
er beraten Sie ¢ gerne. Telefon 01/448 86 34

Die Einfiihrung eines GIS/NIS-Sysiems
ist immer ein herausforderndes Projekt.

Beim Aufbau eines GIS/NIS-Systems sieht man oft den Wald vor
lauter B&umen nicht. Deshalb: Vertrauen Sie von Anfang an auf
einen zuverldssigen Partner, der lhre Anforderungen kennt und im
Blick hat, worauf es ankommt. Wir von BERIT reclisieren seit Uber 10
Jahren erfolgreich GIS/NIS-Projekte. Mehr als 150 Mitarbeiter in
Zentraleuropa schaffen stabile Losungen flr Versorgungsunter-
nehmen, Industrie und Kommunen. Mit einem Netz von kompe-
tenten Partnern vor Ort betreuen wir Uber 250 Kunden. Profitieren
Sie von unserer Erfahrung. Wir informieren Sie gerne Uber unsere
innovativen GlS-Technologien. Fordern Sie uns!

® ]
ignis wubss, berit.ch k]
i A BERIT

(+41) 061-816 99 99 ...mehr als eine Lésung




	Liberalisierung, Privatisierung, Regulierung : Lehren für die Energiewirtschaft

